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Erläuterung zum städtebaulichen Entwurf 
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Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit TGA und  
 Einfamilienhausbebauung 
 
Bauherren: Christine und Werner Beck 
 Rotbuchenweg, 53797 Lohmar Heide 
 
Architekt und  Heinz Hennes 
Stadtplaner: Ingerer Straße 2, 53797 Lohmar 
   
 
 
Nach den beigefügten Plänen ist beabsichtigt, auf dem markierten Plangebiet die 
vorstehende Bebauung zu realisieren.  
 
Für das Baugrundstück besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 15, zuletzt 
geändert 1977. Die verschiedenen Flurstücke der Gesamtfläche werden von 3 öf-
fentlichen Straßen (Im Korresgarten und Christianstraße) erschlossen.  
 
Derzeit ist die Fläche mit einem Walmdachbungalow, diversen Nebengebäuden und 
Garagen bebaut. Weiterhin besteht eine großflächige Zufahrt von der Straße „Im 
Korresgarten“ zum Wohnhaus mit einem Wendeplatz. Die gesamte Anlage ist park-
ähnlich mit Baubestand zu beschreiben. 
 
Bei einer Realisierung der Baumaßnahme werden zuvor die Bäume in den Lageplan 
einkartiert und versucht, diese teilweise in das städtebauliche Konzept einzubezie-
hen.  
 
In einem gesonderten Plan wurden die festgesetzten überbaubaren Bauflächen 
nach B-Plan farblich markiert. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass das 
neue Konzept die Bauflächen ohne wesentliche Überschreitungen berücksichtigt. 
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Nachfolgend erfolgt zum Entwurf eine kurze Erläuterung: 
 
 Die freistehenden Grundstücke „Im Korresgarten“ sollen dem Immobilienmarkt 

wieder zugeführt werden. Dies bedeutet, dass der jeweilige neue Erwerber des 
Baugrundstücks die Möglichkeiten einer Bebauung nach B-Plan ausschöpfen 
kann. 

 

 Der mittlere Bereich soll mit zwei Einzelbaukörpern und einer durchgehenden 
Tiefgarage bebaut werden. Geplant ist eine Eingeschossigkeit zuzüglich Staffel-
geschoss (kein Vollgeschoss). Der gesamte Baukörper des Mehrgenerationen-
hauses soll eine Höhe von 7,00 m ab OKF Erdgeschoss nicht überschreiten. 

 

Als Dachform ist ein Flachdach vorgesehen. Zur besseren Darstellung wird eine 
Visualisierung der beiden Baukörper von mir geplant und zur Verfügung gestellt. 

 

Für die beiden Gebäude sollen max. 18 Wohnungen realisiert werden. Die Grö-
ßen der Wohnungen liegen zwischen 70 bis 120 m² Wohnfläche mit großen Ter-
rassen. Die Tiefgarage bietet Platz für 30 Stellplätze und davon mindestens 4 
Behindertenplätze. 

 

Die Treppenhäuser haben Anbindung an die Tiefgarage. Ein rollstuhlgerechter 
Aufzug mit einem großflächigen Treppenraum, lichtdurchflutet erschließt die 
Wohnungen.  

 

Der Geschosswohnungsbau wird aus dem südlichen Bereich „Im Korresgarten“ 
erschlossen. Zusätzlich ist eine Wegeverbindung mit Geh- und Leitungsrecht 
zum unteren Korresgarten geplant. 
 

 Im südlichen Teil der Grundstücke auf den beiden Bauflächen sind 2 Doppel-
häuser geplant. Diese Gebäude wurden von mir bereits in 2013 in Lohmar Hei-
de, Heidestraße/Ecke Derenbachweg realisiert. Es handelt sich hier um ein ein- 
bis zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach und einem Flachdachanteil. Das 
Objekt in Heide hat einen Passivhausstandard. Entsprechende Pläne und Fotos 
werden den Unterlagen ebenfalls beigefügt. Die neuen Gebäude sollen einer 
zeitgerechten Architektur mit einem angepassten Energiestandard entsprechen. 

 
 Die Topographie des Grundstücks wurde bei der Gestaltung und der Gesamtsi-

tuation besonders betrachtet. 
 
 Vom unteren Bereich „Im Korresgarten“ steigt das Grundstück bis zum mittleren 

Gebäudetrakt ca. 3,00 m an. Weiterhin ist eine zusätzliche Ansteigung bis zur 
Christianstraße von 2,00 m zu verzeichnen. Die bestehende Bebauung (Dop-
pelhäuser) „Auf der Hardt“ liegt nochmals deutlich höher (ca. 2,50 m) als die ge-
planten Gebäude, die von der Christianstraße erschlossen werden. 
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Die Anpassung der Höhen, auf die Grundstücke bezogen bieten zusätzlich eine 
Staffelung und Auflockerung der Baustruktur bzw. des Konzepts. 

 
 Zur baulichen Nutzung wurde auf der Grundlage der derzeitig gültigen Baunut-

zungsverordnung eine Berechnung erstellt.  
 

Die zulässige GRZ nach B-Plan beträgt 0,3. Die GFZ – Geschossfläche wird mit 
0,4 festgesetzt. Nach heutiger Baunutzungsverordnung unter Ansatz von GRZ 
0,3 zuzüglich 50 % für Nebengebäude und befestigte Flächen ergeben 0,45. 

 

Für den Bereich Geschosswohnungsbau wurde 0,469 ermittelt. Dies liegt somit 
sehr geringfügig um 0,019 über dem zulässigen Maß. 

 

Die Berechnung der beiden Doppelhäuser ergibt bei einem Gebäude 0,366 und 
dem anderen Wohnhaus 0,41. Dies liegt somit deutlich unter dem zulässigen 
Maß von 0,45. 

 

Die GFZ wird für den Geschosswohnungsbau durch die Eingeschossigkeit ohne 
Ansatz des Staffelgeschosses mit 0,37 deutlich unterschritten. 

 

Die beiden Doppelhäuser werden aufgrund des Dachgeschosses als Vollge-
schoss zweigeschossig berechnet. Somit wird die GFZ für das linke Gebäude 
mit 0,43 und das rechte Wohnhaus mit 0,389 erreicht. 
 

 Nach den vorstehenden Berechnungen wird dokumentiert und nachgewiesen, 
dass die geplante Bebauung nach B-Plan und zum näheren Umfeld verträglich 
und angemessen ist. Die Verhältnismäßigkeit der Bebauung ist aufgrund beste-
hender Strukturen als verträglich zu bezeichnen.  

 

Abweichungen zur Dachform, Dachneigung und Geschossigkeit werden mit ei-
ner zeitgerechten modernen Architektur begründet. 
 

 Bei einer vollen Ausschöpfung der Vorgaben aus dem bestehenden B-Plan Nr. 
15 wäre eine Dachneigung von 30° zulässig. Hieraus würde sich ein wesentlich 
höherer First als bisher geplant ergeben. Durch die Staffelung der Gebäude wird 
das äußere Erscheinungsbild stark reduziert und zurückgenommen. Eine Ver-
schattung oder nicht vertretbare Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke ist 
nicht gegeben.  

 

Die neue Planung bzw. der städtebauliche Entwurf entspricht nach wie vor den 
Zielen und dem Zweck des alten Bebauungsplans. Die Grundzüge der Planung 
werden nicht berührt. Das Vorhaben entspricht dem Grundsatz „sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden“ und dem städtebaulichen Gedanken einer Nach-
verdichtung, wobei die Nachverdichtung den Vorgaben des B-Plans Nr. 15 im 
Wesentlichen entspricht.  
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 Nach den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 15 werden folgende Punkte 
berührt: 

 

- E – Einzelhausbebauung (2 Doppelhäuser) 
- GRZ und GFZ (Ansatz neue Bau NVO) 
- Geschossigkeit 
- Dachneigung 20 – 30° und Firstrichtung 
- Zufahrt TGA – Rampe (außerhalb der überbauten Flächen). 

 

 Unter 1.2 der textlichen Festsetzungen wurde beschrieben: „Für Baulücken sind 
auch andere als im Plan festgesetzte Dachformen und Dachneigungen in An-
passung an die vorhandene Bebauung ausnahmsweise zulässig“. Dies ist bei 
der bestehenden Bebauung (Doppelhäuser) „Auf der Hardt“ und der Christian-
straße, die eine volle Zweigeschossigkeit aufweisen zu berücksichtigen. 

 
 Nach Bedarf kann ein Situationsbericht der bestehenden Bebauung zur Verfü-

gung gestellt werden. 
 
Die vorstehende Erläuterung ist nur in Verbindung mit dem städtebaulichen Entwurf 
vom 20.10.2016 gültig. 
 
 
Lohmar, 21.10.2016 
Heinz Hennes, Architekt BDB 


